
Inhaltsversicherung – Schadensmeldung
Unternehmen / Versicherungsnehmer: Firmenname, Anschrift, Kontakt

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Versicherungsort / Betriebsstätte

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Versicherungsvertrag (Versicherer / VS‑Nr., falls bekannt)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Schadentag / Uhrzeit / Schadenart (z. B. Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ausführliche Schadenschilderung (Ursache, Ablauf, betroffene Bereiche)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Beschädigte / abhandengekommene Sachen (gleiche Art und Güte) Neuwert (geschätzt)

Bei Einbruchdiebstahl: Polizei informiert? ☐ ja ☐ nein – Aktenzeichen / Dienststelle

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Hinweis: In der Inhaltsversicherung erfolgt die Entschädigung zum Neuwert. Maßgeblich ist der
Wiederbeschaffungswert eines gleichartigen und gleichwertigen Gegenstands ("gleiche Art und Güte")
gemäß den Versicherungsbedingungen.

Datenschutzhinweis: Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 6 DSGVO zur Schadenbearbeitung
und Weiterleitung an das Versicherungsunternehmen.

Ort / Datum: Firmenstempel / Unterschrift:


